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Unfälle in Atomkraftwerken können massive grenzüberschreitende Auswirkungen ha-

ben. Im Fall offener Sicherheitsfragen ist daher die Sorge der deutschen Bevölkerung, 

vor allem in der Grenzregion, vollkommen berechtigt und alle Nachbarstaaten haben 

das Recht, kritische Fragen zu stellen und Antworten einzufordern. Deswegen nimmt 

die Bundesregierung die Sorgen der Bevölkerung über die nukleare Sicherheit der bel-

gischen Anlagen sehr ernst. Wir sind daher bereits frühzeitig aktiv geworden.   

Die Bewertung, ob die fraglichen Atomkraftwerke sicher sind und die zu unterstellen-

den Auslegungsstörfälle beherrschen, muss letztendlich von der verantwortlichen bel-

gischen Atomaufsicht vorgenommen und verantwortet werden. Eine abschließende si-

cherheitstechnische Bewertung auf der Basis der vorliegenden Informationen ist weder 

durch BMUB noch durch GRS oder RSK möglich. Nur der zuständigen belgischen Auf-

sichtsbehörde FANC liegen alle für die umfassende Beurteilung des Sachverhaltes 

notwendigen Dokumente und Informationen vor. 

Nach Auffassung der Bundesregierung stellen die in den Reaktordruckbehältern der 

beiden Atomkraftwerke gefundenen Wasserstoffflocken eine signifikante Abweichung 

von der geforderten Fertigungsqualität dar. Dadurch werden bestehende Sicherheits-

margen reduziert. Dieses wurde durch den Betreiber und die FANC bewertet und für 

die angestrebte Restlaufzeit offenbar als nicht gravierend eingeschätzt. 

Die Bundesregierung hat den internationalen Workshop der FANC am 11. und 12. Ja-

nuar zusammen mit Vertretern der Länder Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz 

genutzt, um die Sorgen der grenznahen Bevölkerung vorzutragen und um Sicherheits-

fragen nachdrücklich zu thematisieren. Die 15 sicherheitstechnischen Fragen der Bun-

desregierung wurden im Anschluss an das internationale Arbeitsreffen am 12. Januar 

2016 offiziell der FANC übergeben.  
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Am 1. Februar 2016 hat Frau Bundesministerin Dr. Hendricks ein Gespräch mit dem 

belgischen Vizepremier- und Innenminister Jambon sowie der belgischen Umwelt- und  

Energieministerin Marghem geführt. Frau BM´in hat den belgischen Kollegen die Sor-

gen und Ängste unserer Bevölkerung sehr eindringlich vor Augen geführt und erläutert. 

Sie hat hierbei auch auf umfassende Klärung dieser offenen 15 Sicherheitsfragen zu 

Tihange 2 und Doel 3 gedrängt. Vizepremierminister Jambon hat eine schnellstmögli-

che Beantwortung dieser Fachfragen des BMUB zugesagt. 

 

Um die deutsch-belgische Zusammenarbeit in Fragen der Reaktorsicherheit zu ver-

stärken und zukünftig auf eine dauerhafte Grundlage zu stellen, hat Frau BM´in mit Vi-

zepremierminister Jambon vereinbart, mit sofortiger Wirkung eine deutsch-belgische 

Arbeitsgruppe zur nuklearen Sicherheit einzurichten. BMUB-Fachleute haben hierzu 

bereits den Kontakt mit der FANC aufgenommen. Die Bundesregierung würde es be-

grüßen, wenn an dieser Arbeitsgruppe auch Landesvertreter aus Rheinland-Pfalz und 

Nordrhein-Westfalen teilnähmen. Im Rahmen dieser Arbeitsgruppe könnten diese dann 

auch seitens der Länder Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz mögliche Zweifel an 

der Sicherheit der beiden Atomkraftwerke deutlich zum Ausdruck bringen. 

 

Parallel zu dieser Arbeitsgruppe wird ein Abkommen ausgehandelt werden, auf dessen 

Grundlage eine regelmäßig tagende Kommission eine verlässliche Grundlage für offe-

ne und kritische Diskussionen zentraler nuklearer Sicherheitsfragen bietet. Die Bun-

desregierung gehe davon aus, dass Vertreter der Länder Nordrhein-Westfalen und 

Rheinland-Pfalz an den Beratungen der aufgrund eines solchen Abkommens einzurich-

tenden bilateralen Nuklearkommission teilnehmen werden. Die Teilnahme von ent-

sprechenden Ländervertretern hat sich im Rahmen unserer bestehenden bilateralen 

Nuklearkommissionen, beispielsweise mit Frankreich, der Schweiz und Tschechien, 

sehr bewährt. 

 

Weiterhin wurde mit Belgien die Durchführung von sogenannten „cross inspections“ 

vereinbart.  Die Bundesregierung gehe davon aus, dass Belgien gegenüber der Teil-
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nahme von Vertretern der Länder Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz keine Ein-

wände hat.  

 

In dem Gespräch am 1. Februar  hat Frau BM´in darüber hinaus erklärt, dass sie es für 

richtiger gehalten hätte, wenn Belgien vor einer Entscheidung über eine Laufzeitver-

längerung mehrerer Reaktoren auf 50 Jahre Laufzeit eine grenzüberschreitende Um-

weltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchgeführt hätte, auch wenn es nach derzeitiger 

Rechtslage nicht zwingend dazu verpflichtet gewesen sein sollte. Denn eine grenz-

überschreitende UVP sollte nicht nur dann Pflicht sein, wenn es um den Neubau von 

Anlagen geht, sondern auch dann, wenn die Laufzeit von AKW verlängert wird. Gerade 

angesichts des alternden AKW-Bestandes in Europa und der zunehmenden Tendenz, 

Laufzeiten zu verlängern oder auch Leistungserhöhungen bis an die Grenze der tech-

nischen Machbarkeit zu gestatten, hält die Bundesregierung diese Debatte für sehr 

wichtig. Die Bundesregierung wird die Diskussionen mit Belgien im Rahmen der Ar-

beitsgruppe zu nuklearen Sicherheitsfragen und auch später in der bilateralen Nuklear-

kommission fortsetzen. 

 


